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achtung heranzuziehen. Dasselbe gilt sinngemäß für die 
Bestätigung der Grundprojekte durch die zur selbstän
digen Durchführung der Projektierung ermächtigten 
Werkleiter.

(2) Alle geeigneten Grundprojekte sind vor der Be
stätigung unter Leitung der für die Bestätigung Verant
wortlichen in Gegenwart des Projektanten mit dem In
vestitionsträger, den Werktätigen und mit verantwort
lichen Mitarbeitern des in Aussicht genommenen Bau
betriebes zu diskutieren. Verbesserungsvorschläge sind 
sorgfältig zu prüfen und zu berücksichtigen. Über diese 
Beratung ist ein Protokoll anzufertigen, das bei der Be
stätigung vorgelegt werden muß. Grundprojekte für 
Wohnbauten, Bauten des Kultur-, Sozial- und Gesund
heitswesens, der Volksbildung, der Verwaltung u. ä. hat 
der Vorsitzende des zuständigen Rates der Stadt bzw. 
Gemeinde gegenzuzeichnen.

(3) Vor Bestätigung der Grundprojekte haben die für 
die Bestätigung Verantwortlichen zu überprüfen, ob 
in den Grundprojekten für Industriebetriebe, land
wirtschaftliche Betriebe und staatliche Einrichtungen 
die notwendigen Umgrenzungen (Einfriedungen) der zu 
bebauenden Territorien enthalten sind. Zur Festlegung 
der zweckmäßigsten, den künftigen betrieblichen und 
örtlichen Verhältnissen entsprechenden Gestaltung der 
Außensicherung sind Vertreter der Deutschen Volks
polizei hinzuzuziehen.

§ 15
Die Architekturkontrolle richtet sich nach den An

weisungen des Ministers für Aufbau.

§ 16
Grundprojekte für naturwissenschaftlich-technische 

Forschungs- und Entwicklungsstellen sind in einem 
Exemplar von dem Planträger der Staatlichen Plan
kommission — Zentralamt für Forschung und Tech
nik — zur Stellungnahme vorzulegen.

§ 17
(1) Das Grundprojekt entfällt bei Vorliegen von 

Typenprojekten. In diesem Falle ist nur das Ausfüh
rungsprojekt auszuarbeiten (örtliche Angleichung).

(2) Bei Investitionsvorhaben, die sich ausschließlich 
auf Ausrüstungen oder Betriebsausstattungen beschrän
ken, für die genehmigte Listenpreise vorliegen, tritt an 
die Stelle des Projektes die Ausrüstungsliste mit An
gabe der Listenpreise. Eine Bestätigung dieser Aus
rüstungsliste durch den Planträger entfällt. Das gilt 
auch für solche Ausrüstungen, für deren Fundamentie
rung keine Projekte erforderlich sind.

§ 18
(1) Der Investitionsträger kann bei besonderen An

lässen die Ausarbeitung des Ausführungsprojektes vor 
Bestätigung des Grundprojektes veranlassen.

(2) Ausführungsprojekte sind grundsätzlich vom 
Investitionsträger zu bestätigen.

§ 19
(1) Die bauauf sichtliche Prüfung für den bau tech

nischen Teil des Projektes richtet sich nach der Ver
ordnung vom 17. Februar 1955 über die Staatliche Bau
aufsicht (GBl. I S. 169).

(2) Die Gütekontrolle für den technologischen Teil 
des Projektes wird verantwortlich von den zentralen 
Projektierungsbetrieben ausgeübt. Die von dem Plan
träger zur selbständigen Projektierung ermächtigten 
Werkleiter üben die Gütekontrolle für das technolo
gische Projekt eigenverantwortlich aus.

§ 20
(1) Die Grundprojekte sind bis spätestens 31. August 

des dem Planjahr vorangehenden Jahres zu bestätigen.
(2) Die Ausführungsprojekte sind 60 fertigzustellen, 

wie es der Bauablauf erforderlich macht. Voraussetzung 
für den Baubeginn eines Objektes ist das Vorhanden
sein des vollständigen Projektes für dieses Objekt.

IV.
Berichterstattung

§ 21
(1) Die Planträger bzw. die Investitionsträger haben 

den Fortschritt der Arbeiten an den Grundprojekten 
und Ausführungsprojekten zu kontrollieren.

(2) Die Planträger haben der Staatlichen Zentralver
waltung für Statistik, entsprechend ihren Weisungen, 
über den Stand der Erfüllung der Grundprojektierung 
bzw. der Fertigstellung der Ausführungsprojekte sowie 
über den Stand des Vertragsabschlusses zu berichten.

V.
Vertragsabschlüsse und Finanzierung

§ 22
Auf der Grundlage der bestätigten Grundprojekte 

sind die Investitionsträger berechtigt, im Einverneh
men mit dem Planträger Bau- und Lieferverträge bzw. 
Vorverträge für den gesamten Zeitraum der Durch
führung des Vorhabens abzuschließen. Der Planträger 
hat dabei zu gewährleisten, daß das Vorhaben ent
sprechend dem Bauablaufplan im Investitionsplan vor
gesehen ist und die notwendigen Mittel für die vertrag
lich zu bindenden Lieferungen und Leistungen zur Ver
fügung stehen.

§ 23
Zur Durchführung des betrieblichen Investitions

planes müssen vor Beginn der Arbeiten folgende Doku
mente vorliegen:
1. Grundprojekt für das Investitionsvorhaben und 

Ausführungsprojekt für das zu beginnende Objekt;
2. der bestätigte betriebliche Investitionsplan;
3. Kostenplan einschließlich Ausrüstungsliste, wenn 

kein Projekt erforderlich ist;
4. endgültige Liefer- und Leistungsverträge für das 

Objekt.
VI.

Übergangsrcgelung
§ 24

Bereits ausgearbeitete Vorprojekte können mit Zu
stimmung des Planträgers zü Grundprojekten erklärt 
bzw. ergänzt werden.

VII.
Schlußbestimmung

§ 25
(1) Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Okto

ber 1956 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die §§ 1 bis 41 der Anordnung 

vom 20. Januar 1956 zur Vorbereitung und Durch
führung des Investitionsplanes und des Generalrepara
turplanes sowie der Lizenzen (Sonderdruck Nr. 150 des 
Gesetzblattes) und die Anordnung vom 2. Mai 1956 zur 
Änderung der Anordnung zur Vorbereitung und Durch
führung des Investitionsplanes und des Generalrepa
raturplanes sowie der Lizenzen (GBl. II S. 189) außer 
Kraft.

Berlin, den 19. Dezember 1956
Der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission 

L e u s c h n  e r


